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1 Anwendungsbereich 
1.1 Anwendungsbereich dieses Vertrages sind steuerbare Verbrauchsein-

richtungen und Altanlagen. 
1.2 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind ortsfeste niederspannungs-

seitig versorgte elektrische Geräte zur Raumheizung und Warmwasser-
aufbereitung, deren Energieaufnahme über geeignete Schaltvorrichtun-
gen ausschließlich durch den Netzbetreiber freigegeben oder unterbro-
chen wird. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne dieser Defini-
tion sind: 
(a) Elektro-Speicherheizungen 

- Elektro-Speichergeräteheizungen 
- Elektro-Fußbodenspeicherheizungen 
- Elektro-Zentralspeicherheizungen 

(b) Elektro-Wärmepumpen 
(c) gesteuerte Elektro-Direktheizungen 
(d) gesteuerte Elektro-Warmwasserspeicher 

1.3 Die Belieferung einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung setzt voraus, 
dass ihr Stromverbrauch getrennt vom übrigen Verbrauch der Kunden-
anlage i. d. R. über einen separaten Zweitarifzähler gemessen wird. 

1.4 Altanlagen im Sinne dieses Vertrages sind vor dem 01. April 1999 in-
stallierte ortsfeste niederspannungsseitig versorgte elektrische Geräte 
zur Raumheizung und Warmwasseraufbereitung, deren Energieauf-
nahme nicht unterbrochen werden kann und deren Verbrauch mit dem 
übrigen Verbrauch der Kundenanlage gemeinsam über einen Zweita-
rifzähler gemessen wird. 

1.5 In diesem Vertrag getroffene Regelungen gelten für „steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen“ und für Altanlagen in gleicher Weise, es sei 
denn, es ist ausdrücklich anders vermerkt. 
 

2 Freigabestunden für die Stromlieferung 
Die Freigabestunden, in denen elektrische Energie für die Aufladung der 
Wärmespeicheranlagen bereitgestellt wird, werden durch den örtlichen 
Netzbetreiber festgelegt. 
Dies sind derzeit jeweils bis zu 9 Stunden in der Nachtzeit in der Regel 
zwischen 20.00 Uhr und 7.30 Uhr. Die Verteilung der Freigabestunden 
auf die angegebenen Zeiträume bestimmt der örtliche Netzbetreiber 
nach den jeweiligen Erfordernissen der Netzbelastung. 
Bei den für Zentralsteuerung eingerichteten Wärmespeicher-Raumhei-
zungsanlagen werden die Freigabestunden für diese Anlagen entspre-
chend dem täglichen Energiebedarf witterungsabhängig gesteuert. Sie 
betragen dann täglich zwischen mindestens 2 und bis zu 9 Stunden. 

3 Erfassung Wärmespeicherstromverbrauch 
Der Stromverbrauch der Wärmespeicheranlagen wird aus Gründen der 
Installation Ihrer Anlage gemeinsam mit dem Haushaltsstromverbrauch 
über einen Zweitarifzähler erfasst. Der während der Freigabe-stunden 
gemessene Stromverbrauch enthält daher auch einen erheblichen An-
teil des gesamten Haushaltsstromverbrauches. Deshalb wird der außer-
halb der Freigabestunden gemessene Stromverbrauch um eine Aus-
gleichsmenge in Höhe von 25% dieses Stromverbrauchs er-höht. Der 
erhöhte Stromverbrauch gilt als Haushaltsstromverbrauch. Der wäh-
rend der Freigabestunden gemessene Stromverbrauch wird um die vor-
genannte Ausgleichsmenge vermindert. Der verminderte Stromver-
brauch gilt als Wärmespeicherstromverbrauch. 
Die nach dem jeweiligen Schaltplan des örtlichen Netzbetreibers für die 
Messung des Stromverbrauches und zur Schaltung der Wärme-spei-
cheranlagen erforderlichen Zählerplätze und Schalteinrichtungen wer-
den von Ihnen gestellt. Die Freigabe zur Aufladung der Wärmespeicher-
anlagen sowie die Tarifumschaltung des Zählers erfolgen z. B. durch 
einen Rundsteuerempfänger oder durch eine Schaltuhr. Bei Verwen-
dung einer Schaltuhr erfolgt keine Umstellung auf Sommerzeit. 

 

4 Voraussetzungen für die Stromlieferung 
4.1 Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsgebiet der Stadt-

werke Neuss. 
4.2 Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr höchstens 

100.000 kWh. 
4.3 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung. 
4.4 Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Stromliefervertrag mit einem 

anderen Lieferanten bestehen. 
4.5 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch ausschließlich an die im Ver-

trag genannte Verbrauchseinrichtung.  
 

5 Vertrag 
5.1 Der Stromliefervertrag kommt zustande, sobald die Stadtwerke Neuss 

dem Kunden in einem weiteren Schreiben das Zustandekommen bestä-
tigen (Vertragsschluss mit Auftragsbestätigung) und den verbindlichen 
Lieferbeginn mitteilen. Lieferbeginn ist vorrangig der vom Kunden ge-
wünschte Termin, falls dies aus Gründen des Lieferantenwechselpro-
zesses nicht möglich sein sollte, der nächstmögliche Termin, in der Re-
gel der 1. des auf den Auftragseingang folgenden Monats. Eine Beliefe-
rung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt nur auf ausdrück-
lichen Wunsch des Kunden. 

 Der Vertrag neuss|strom wärmespeicher1 treue hat eine Laufzeit von 
12 Monaten (Grundlaufzeit). Die Grundlaufzeit beginnt mit dem in der 
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Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn. Der Vertrag verlängert 
sich auf unbestimmte Zeit, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von 
einem Monat zum Ende der Grundlaufzeit gekündigt wird. Hat sich der 
Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, kann er jederzeit mit einer Frist 
von einem Monat gekündigt werden. Während der Grundlaufzeit ist eine 
ordentliche Kündigung dieses Stromliefervertrages nicht zulässig. 

5.2 Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach Vertragsschluss 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen in Text-
form. 

5.3 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch er-
mittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen. 

5.4 Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. Innerhalb einer Wo-
che nach Zugang der Kündigung erhält der Kunde eine Bestätigung sei-
ner Kündigung in Textform unter Angabe des Vertragsendes. 

5.5 Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer außerordentli-
chen Kündigung dieses Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von sechs Wochen berechtigt. Die Kündigung kann mit Wirkung 
zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeit-
punkt erklärt werden. Der Kunde hat in seiner Kündigung seine zukünf-
tige Anschrift oder eine zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahme-
stelle verwendete Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Die Kündigung wird nicht wirksam, wenn die Stadtwerke Neuss dem 
Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in Textform 
eine Fortsetzung des Vertrages an dessen neuem Wohnsitz zu den bis-
herigen Vertragsbedingungen anbieten und die Belieferung an der 
neuen Entnahmestelle möglich ist. 

5.6 Die Stadtwerke Neuss haben das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 
zwei Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der Jahresver-
brauch 100.000 kWh übersteigt. 

5.7 Die Stadtwerke Neuss werden einen möglichen Lieferantenwechsel zü-
gig und unentgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und 
der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

 

6 Strompreis und Preisanpassung 
6.1 Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis 

zusammen. Er enthält derzeit die Kosten der Stadtwerke Neuss für die 
Stromerzeugung und -beschaffung sowie die Vertriebskosten, die Kos-
ten für Messstellenbetrieb sowie für die Abrechnung, die Netzentgelte 
und die Belastungen nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Moderni-
sierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) und dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die Sonderkundenumlage nach § 
19 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversor-
gungsnetzen (StromNEV), die Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f 
Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die Umlage für abschaltbare 
Lasten nach § 18 Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren 
Lasten (AbLaV) sowie die an die Kommunen zu entrichtenden Konzes-
sionsabgaben. 

6.2 Der Strompreis versteht sich einschließlich der Strom- und zzgl. der Um-
satzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei Erhöhun-
gen oder Absenkungen dieser Steuersätze durch den Gesetzgeber än-
dern sich die Bruttopreise entsprechend.  

6.3 Wird die Erzeugung, die Beschaffung, die Verteilung oder die Beliefe-
rung von elektrischer Energie nach Vertragsabschluss mit zusätzlichen 
staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich auferlegten Belastungen 
belegt, können die Stadtwerke Neuss ihre hieraus entstehenden Mehr-
kosten an den Kunden weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn die jewei-
lige gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung entgegensteht. Die 
Weitergabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, die nach der ge-
setzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden 
zugeordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang mit der Bele-
gung zusätzlicher staatlicher Abgaben oder hoheitlich auferlegter Belas-
tungen eine andere staatliche Abgabe oder hoheitlich auferlegte Belas-
tung, ist dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkosten gem. Satz 1 
gegenzurechnen.  

6.4 Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Stromlieferung und Strompreis 
werden die Stadtwerke Neuss den vom Kunden zu zahlenden Strom-
preis der Entwicklung der unter 6.1 aufgeführten Preisbestandteile und 
nach 6.3 ggf. zusätzlich vom Gesetzgeber eingeführten Preisbestanteile 
nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kostensteigerungen sind die 
Stadtwerke Neuss hiernach berechtigt, den Strompreis entsprechend zu 
erhöhen, wobei Kostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen ge-
genzurechnen sind. Kostensenkungen verpflichten die Stadtwerke 
Neuss, den Strompreis entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kos-
tensenkungen nicht durch Kostensteigerungen bei anderen der preisbil-
denden Faktoren gem. 6.1 und ggf. 6.3 dieses Vertrages ganz oder teil-
weise ausgeglichen werden. Die Stadtwerke Neuss werden bei Aus-
übung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisän-
derung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden 
ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhun-
gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhöhungen. 

6.5 Änderungen des Strompreises sind nur zum Monatsersten möglich. Die 
Stadtwerke Neuss werden dem Kunden die Änderungen spätestens ei-
nen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. In 
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der Preisänderungsmitteilung ist der Kunde auf Anlass, Voraussetzung 
und Umfang der Preisänderung hinzuweisen.  
Ausgenommen von vorstehender Mitteilungspflicht ist die unveränderte 
Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, die 
sich aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuer er-
geben.  
Preisänderungen sind für den Kunden zudem unter der Internetadresse 
der Stadtwerke Neuss www.stadtwerke-neuss.de einsehbar und wer-
den in den Geschäftsstellen der Stadtwerke Neuss ausgelegt. 

6.6 Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung in Textform gegenüber den Stadtwerken Neuss zu kündi-
gen. Auf dieses Recht wird der Kunde von den Stadtwerken Neuss in 
der Preisänderungsmitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kün-
digung wird die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirksam. 
Weitergehende Rechte des Kunden, z. B. aus § 315 BGB, bleiben un-
berührt. 
Ausgenommen von vorstehendem Kündigungsrecht sind preisliche Ver-
änderungen aufgrund unveränderter Weitergabe von umsatzsteuerli-
chen Mehr- und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Än-
derung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. 

6.7 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im KundenCenter 
Energie & Wasser der Stadtwerke Neuss, Moselstraße 25-27, 41464 
Neuss, erhältlich und können auch im Internet unter www. stadtwerke-
neuss.de abgerufen werden. Informationen zu Wartungsdienstleistun-
gen und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
 

7 Haftung 
7.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten können, soweit 

es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses und einschließlich des Messstellenbetriebes handelt, 
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber 
bzw. Messstellenbetreiber geltend gemacht werden. 

 Nähere Angaben zum Netzbetreiber und zum Messstellenbetreiber er-
hält der Kunde mit der Auftragsbestätigung. 

7.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netz-
anschlusses und einschließlich des Messstellenbetriebs handelt, die 
Stadtwerke Neuss von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn 
die Stadtwerke Neuss an der Stromlieferung aufgrund höherer Gewalt 
oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung den Stadtwerken Neuss 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, ge-
hindert ist. Das gilt nicht, wenn die Unterbrechung auf unberechtigten 
Maßnahmen der Stadtwerke Neuss beruht, beispielsweise bei unbe-
rechtigter Unterbrechung der Stromversorgung. 

7.3 Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden einschließlich Schäden 
aufgrund der Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungsqualität, 
wozu auch ungenaue oder verspätete Abrechnungen zählen, haften die 
Stadtwerke Neuss bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer Er-
füllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt 
bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- 
und Vermögensschäden haften die Stadtwerke Neuss und ihre Erfül-
lungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorher-
sehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde 
vertrauen darf. 

7.4 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 

8 Zahlungsweise 
 Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Lastschriftverfahren 

(SEPA-Lastschriftmandat) oder durch Überweisung erfolgen. 
 

9 Abrechnung 
9.1 Der Kunde erhält einmal jährlich unentgeltlich eine Abrechnung seines 

Verbrauchs in Papierform oder in elektronischer Form. 
9.2 Weiterhin bieten die Stadtwerke Neuss dem Kunden eine monatliche, 

vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung in Papierform sowie in 
elektronischer Form an. Für jede zusätzliche Abrechnung in Papierform 
wird eine Kostenpauschale erhoben, die sich aus dem Preisblatt der 
Stadtwerke Neuss ergibt. Abrechnungen in elektronischer Form erfol-
gen kostenfrei. 

9.3 Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernübermittlung der Verbrauchsda-
ten erfolgt, sich für eine elektronische Übermittlung der Abrechnungen 
entscheidet, stellen die Stadtwerke Neuss zusätzlich alle sechs Monate 
eine zusätzliche Abrechnungsinformation, auf Wunsch auch alle drei 
Monate zur Verfügung. 
Den Kunden, bei denen eine Fernübermittlung der Daten erfolgt, stellen 
die Stadtwerke Neuss monatlich eine unentgeltliche elektronische Ab-
rechnungsinformation zur Verfügung. 
 

10 Bonität 
 Zum Zwecke der Bonitätsprüfung sind die Stadtwerke Neuss berechtigt, 

Bonitätsauskünfte über den Kunden einzuholen. Zu diesem Zweck 
übermitteln die Stadtwerke Neuss den Namen, die Anschrift und das 
Geburtsdatum des Kunden an eine Wirtschaftsauskunftei (z.B. 

Creditreform Düsseldorf / Neuss Waterkamp, Zirbes & Coll. GmbH & 
Co. KG, Heesenstr. 65, 40549 Düsseldorf oder SCHUFA Holding AG, 
Massenbergstr. 9-13, 44787 Bochum). Auf Grundlage einer anfängli-
chen Bonitätsprüfung können die Stadtwerke Neuss bei unzureichender 
Bonität das Angebot des Kunden auf Abschluss des Produktes ableh-
nen.   

11  Datenschutz 
 Personenbezogene Daten werden von den Stadtwerken Neuss nach 

Maßgabe der beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespei-
chert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

 

12 Beschwerdeverfahren,  
 Verbraucherschlichtungsstelle 
12.1  Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandungen 

insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen 
der Stadtwerke Neuss, die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die 
Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, an 
den Kundenservice der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, 
Moselstr. 25-27, 41464 Neuss, Telefon: 0800 / 5310-135, Telefax: 
02131 / 5310-199, E-Mail: privatkunden@stadtwerke-neuss.de zu wen-
den. 

12.2 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden seine Be-
anstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist von 4 
Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei den Stadtwerken 
Neuss beantwortet. Wird der Verbraucherbeschwerde nicht abgeholfen, 
werden die Stadtwerke Neuss die Gründe schriftlich oder elektronisch 
unter Hinweis auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG dar-
legen. 

12.3 Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beilegung von Streitig-
keiten zwischen den Stadtwerken Neuss und dem Kunden über den An-
schluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die 
Messung der Energie die Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030 / 27 57 240-0,                         
info@schlichtungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de 
angerufen werden. Der Antrag dieses Kunden auf Einleitung des 
Schlichtungsverfahrens gem. § 111b EnWG ist erst zulässig, wenn die 
Stadtwerke Neuss der Verbraucherbeschwerde nicht nach Ziffer 12.2 
abgeholfen haben. Mit Einreichung der Verbraucherbeschwerde bei der 
Schlichtungsstelle wird die Verjährung gehemmt. Das Recht der Betei-
ligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach diesem 
Gesetz zu beantragen, bleibt unberührt. Die Stadtwerke Neuss sind ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

12.4   Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Verbraucherbe-
schwerde an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den 
Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Post-
fach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 0228/141516, E-Mail: verbraucherservice-
energie@bnetza.de) wenden. 

12.5 Unser Unternehmen nimmt darüber hinaus an keinem Verbraucher-
streitbeilegungsverfahren teil. 

 

13  Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
13.1 Die Stadtwerke Neuss übernehmen mit diesem Vertrag die Abwicklung 

mit dem Messstellenbetreiber, sodass kein weiterer Messstellenvertrag 
durch den Kunden abgeschlossen werden muss. Die Regelungen des 
Messstellenbetriebsgesetzes finden Anwendung.  

13.2 Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber durchgeführt 
und umfasst die in § 3 Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz genannten Auf-
gaben, insbesondere den Einbau, Betrieb und die Wartung der Mess-
stelle sowie eine mess- und eichrechtskonforme Messung und die 
Messwertaufbereitung.  

13.3 Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung oder eines 
intelligenten Messsystems durch den Messstellenbetreiber während der 
Vertragslaufzeit umfasst der Messstellenbetrieb die gesetzlichen Stan-
dardleistungen des Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtun-
gen und intelligente Messsysteme gemäß § 35 Abs. 1 Messstellenbe-
triebsgesetz. Mögliche Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers 
über die gesetzlichen Standardleistungen hinaus sind nicht enthalten. 
Der Vertrag im Übrigen bleibt in diesem Fall unberührt. 

13.4 Für den Fall der Datenkommunikation über ein Smart Meter Gateway 
(nur bei Messung über ein intelligentes Messsystem) ist Bestandteil die-
ses Vertrages das nach § 54 Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz vorge-
schriebene standardisierte Formblatt zur Datenkommunikation. Für die 
entsprechenden Kunden steht dieses Formblatt unter www.stadtwerke-
neuss.de/energie-wasser/kundenservice#7 als Download zur Verfü-
gung. 

 

14 Sonstiges 
14.1  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder un-

durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon 
unberührt.  

14.2 Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen 
berücksichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 1 S. 2 EnWG sowie die 
Informationspflichten gem. § 312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 
EGBGB. 
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